
Bekanntmachung 
Jahresabschluss für die Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt 

Neumünster 
Kiek in zum 31.12.2010 

 
1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geben aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Neumünster nach der Satzung der 
Anstalt die jährlich zu erwartenden Verluste ausgleichen muss, zu wesentlichen 
Beanstandungen keinen Anlass. 
Kiel, den 15. August 2011 
 

Gesine Rades 
Wirtschafsprüferin 
Sozietät Dr. Rades 
 

2. Der Landesrechnungshof hat den Prüfbericht ohne Beanstandung mit Schreiben 
vom 12.09.2011 zurückgesandt. 

3. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 29.08.2011 den Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2010 festgestellt. 

4. Der Verlust aus dem Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 467.720,66 € wird aus dem 
Haushalt der Stadt Neumünster ausgeglichen. 

Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme im 
Kiek in (AöR), Gartenstr. 32, vom 26.09.11 – 30.09.2011 

während der üblichen Öffnungszeiten aus. 
Neumünster, den 20.09.2011   Kiek in 
      Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt 
      Neumünster Der Vorstand 
 


